
Nutzungsvereinbarung für den 

Jugend-/Kulturbus des Amtes Penzliner Land 
 
Zwischen       Verein/Institution  ………………………………….……………………………… 

Name ………………………………….………………………………  

      Anschrift ………………………………….……………………………… 

           Telefon ………………………………….……………………………… 
 

und dem Amt Penzliner Land, vertreten durch den Amtsvorsteher als Eigentümer. 

 

1. Vereinbarte Nutzungsdauer: ………………………………….……………………………… 

        Nutzungszweck: ...……………………………….……………………………… 

Beförderungsgruppen: junge Menschen unter 27 Jahre  Kulturinteressierte ab 27 Jahre 
      

 Fahrzeugübergabe am: ...………………………… ...……………………..  um: …………… 

 

2. Das Fahrzeug wird in einem einwandfreien Zustand, voll getankt und gereinigt übergeben. 

Bei der Übergabe festgestellte Mängel: 

………………………………….………………………………….………………………… 

………………………………….………………………………….………………………… 
 

3. Das Fahrzeug ist Vollkasko versichert. Eigenbeteiligung 300,00 €.   

Im Schadensfall trägt der Unfallverursacher die Kosten bis 300,00 €. 
 

4. Als Nutzungsgeld werden vereinbart: 
 

- 50 € Kaution  bei Übernahme des Schlüssels gezahlt: …………………………… 

                     Unterschrift für den Erhalt 

 dauerhaft eingezahlt 

- 10 € pro Nutzungstag 

- 0,10 € pro Kilometer - nach Abzug von 50 Freikilometern je Nutzungstag 

  

- 20 € Endreinigung -(Autowäsche und Saugen) nur, wenn vereinbart, sonst gilt Punkt 7. 

 

5. Von jedem Nutzer ist das Fahrtenbuch lückenlos zu führen. Kilometer und Tankvorgänge sind 

einzutragen. 
 

6. Der Nutzer erklärt, dass ihm die Internetseite www.vnfhk-mse.de sowie die dort zur Verfügung 

stehenden Informationsmaterialen „Kinderschutz in der (Jugend-) Feuerwehr“ sowie 

„Kinderschutz im Sportverein“ bekannt sind. Bei gewichtigen Anhaltspunkten für eine 

Kindeswohlgefährdung wird der Bezirkssozialdienst des Jugendamtes unter 0395570875303 

oder der Bereitschaftsdienst über 0395 57087 8000 informiert. 
 

7. Das Fahrzeug ist gereinigt und vollgetankt zurückzugeben. Bei Übergabe ist der aktuelle 

Tankbeleg vorzulegen. 
 

8. Bei Verstößen gegen Regelungen aus der Vereinbarung wird der Nutzer von jeder weiteren 

Nutzung ausgeschlossen. 
 

9. Nach der Nutzung notwendige Reparaturen oder Sonderreinigungen, für die der Nutzer 

verantwortlich ist, werden gesondert in Rechnung gestellt. 

 

 

Übernahme durch:      Übergabe durch: 

 

……………………………………..    ……………………………………….. 



 

Informationen und Anfragen: 0174 8181950 (Herr Dietmar Horn) 

 

Rückgabe am: ...………………………… ...…………………………………….  um: …………… 

 

Wurden gewichtige Anhaltspunkte einer Kindeswohlgefährdung bei Teilnehmenden der Fahrt 

festgestellt und beim Jugendamt angezeigt (bitte Zutreffendes ankreuzen)?:        ja              nein 
 

Sonderregelung für Schlüsselübergabe: ……………………………………………………………. 
 

Es wurden folgende Mängel festgestellt: 

………………………………….………………………………….……………………………….. 

………………………………….………………………………….……………………………….. 

 

Kaution zurück erhalten:  ……………………………………….. 

    Nutzer 

Kilometer  Nutzungstage Summe 

 

km Anfang 

   

 

km Ende 

   

 

gefahrene km 

   

 

abzüglich  50  km   1 Tag 

                100  km   2 Tage 

      150  km   3 Tage 

 

       ...… km   …... Tage 

   

 

0,10 € / km 

  

10,00 € / Tag 

 

Endreinigung  20,00 €        

 

zu zahlen 

  Summe: 

 

 Betrag ……………. Euro erhalten.           ……….………………………………. (Unterschrift) 
 

 Der Betrag ist auf das Konto bei der Müritz-Sparkasse einzuzahlen. 
 

Kontonummer: 300 021 402    

BLZ: 150 501 00     

Inhaber: Amt Penzlin 

Zahlungsgrund: Jugendbus Nutzer oder Kulturbus Nutzer / Datum der Nutzung 

Unterschrift   

       

………………………………….            ………………………………… 

Nutzer                Amt  


